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Vorlage Nr. 030/2014 

    
 

Abteilung 2.1 - Bürgerbüro  
Sachbearbeiter(in): Hermann Leins 
04.02.2014 

 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Gemeinderat (öffentlich) 19.02.2014 
 
 
 
 

Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 25.05.2014 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter für den Gemeindewahlausschuss werden wie 
vorgeschlagen gewählt. 
 

2. Die von den im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen vorgeschlagenen 
Beisitzer(innen) und Stellvertreter(innen) für den Gemeindewahlausschuss werden gewählt.  

 
  
 

Begründung: 

Bildung Gemeindewahlausschuss: 
Nach § 11 Kommunalwahlgesetz ist für die Kommunalwahl ein Gemeindewahlausschuss zu bilden. 
Diesem Ausschuss obliegen unter anderem die Leitung der Gemeindewahlen und die Feststellung 
der Wahlergebnisse. 
 
Wie bei der letzten Kommunalwahl schlägt die Verwaltung als Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses Herrn Bürgermeister Werner Guhl vor. Als dessen Stellvertreter 
Herrn Hermann Leins. 
 
Die Beisitzer und Stellvertreter wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. 
 
Wir haben jede im Gemeinderat vertretene Partei bzw. Wählervereinigung darum gebeten, je 
eine(n) Beisitzer(in) bzw. Stellvertreter(in) zu benennen.  
 
Folgende Vorschläge liegen vor: 

Partei/   Beisitzer(in)    Stellvertreter(in) 
Wählervereinigung          
 
CDU   Adelbert Hugger   Walter Hölle 
   Hochbrücktorstraße 23  Heerstraße 95 A 
 
FWV   Franz Bader    Maria Derad 
   Tuttlinger Straße 82   Eisenbahnstraße 28 
 
SPD   Herbert Teufel    Irmgard Egin 
   Hochturmgasse 9   Steinhauserstraße 15/1 
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Partei/   Beisitzer(in)    Stellvertreter(in) 
Wählervereinigung          
 
FFR + GRÜNE  Klaus-Dieter Oßmer   Margarita Gärtner 
   Schloss 9      Holdersbach 11 
    
FDP   Dr. Gerhard Aden 
   Bahnhofstraße 5   - 
 
PRoFI    Petra Karnowka   Ingrid Schatter 
   Im St. Michael 27   Wernzstraße 6 
 
Die Benannten dürfen nicht Wahlbewerber(innen) sein und keinem anderen im Zusammenhang 
mit der Kommunalwahl gebildeten Ausschuss angehören.  
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